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Nr. 1 Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG); Wesentliche 
Änderung einer Anlage zur biologischen Be-
handlung von Gülle (Biogaserzeugung) durch 
die Bioenergie Reimlingen GmbH & Co. KG 
auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 336, 337/1  der 
Gemarkung Reimlingen 
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Nr. 1 
 
Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Wesentliche Änderung einer Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle (Biogaserzeugung) durch die 
Bioenergie Reimlingen GmbH & Co. KG auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 336, 337/1  der Gemarkung Reimlingen 
 
 
1. Die Bioenergie Reimlingen GmbH & Co. KG hat beim Landratsamt Donau-Ries die Genehmigung nach § 16 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Änderung der Biogasanlage beantragt. Zusätzlich zu den 
nachwachsenden Rohstoffen sollen nun tierische Substrate eingesetzt werden. Die Inputmenge sowie die 
erzeugte Gasmenge werden geringfügig erhöht. 

 
2. Die Maßnahmen bedürfen einer Genehmigung nach § 16 BImSchG i. V. m. § 1 und § 2 Abs. 1 der Verord-

nung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie der Ziffern 1.2.2.2 V i. V. mit 8.6.3.1 GE 
des Anhangs 1 zur 4. BImSchV. 

 
3. Bei o.g. Anlage handelt es sich um eine Anlage im Sinne von Nr. 8.4.1.1 der Anlage 1 zum UVPG, so dass im 

Zuge einer allgemeinen Vorprüfung eine überschlägige Prüfung hinsichtlich der Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien durch-
geführt wird. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Änderungsvorhaben nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zu-
lassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

 
Gegenstand der Vorprüfung sind die vorgelegten Antragsunterlagen. 

 
4. Das Landratsamt Donau-Ries kam zu dem Ergebnis, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 

5. Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht: 
 

Hinsichtlich der Merkmale des Standortes ist im Einwirkungsbereich der Anlage eine Kumulation nicht ge-
geben, da sich keine weitere Biogasanlage in der Nähe befindet. Eine Kumulation nach § 10 Abs. 4 UVPG ist 
nur gegeben, wenn es sich um Anlagen derselben Art, somit um Anlagen derselben Ziffer oder zumindest 
derselben Projektart der zweiten Ebene nach Anlage 1 zum UVPG handelt.  

 
Im näheren Einwirkungsbereich der geplanten Anlage liegen zwar folgende nach Anlage 3 Nr. 2 zum UVPG 
genannten Gebiete: 
 
- Natura 2000-Gebiete (Nr. 2.3.1 der Anlage 3 zum UVPG) 

 
Auswirkungen sind aufgrund des Abstands zum Gebiet (> 1km) nicht zu erwarten. 

 
- mehrere gesetzlich geschützte Biotope (Nr. 2.3.7 der Anlage 3 zum UVPG) 

 
Auswirkungen auf die Biotope sind jedoch nicht zu erwarten, da sich hinsichtlich der Abluftsituation 
keine Änderungen ergeben. Die Verwertung des Mists erfolgt im geschlossenen System. 

 
 

Die allgemeine Vorprüfung kommt somit zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben keiner förmlichen Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bedarf, weil durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen 
Gegebenheiten, gemäß den in Anlage 3 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  

 
 

6. Diese Feststellung wird gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und  hiermit be-
kannt gegeben; die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
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Nähere Informationen können beim Landratsamt Donau-Ries, Fachbereich 41 (Haus C, Zimmer 264) Pflegstr. 2, 
86609 Donauwörth, Tel.-Nr. 0906/74-6188 eingeholt werden. 
 
Donauwörth, 25.10.2023 
Landratsamt Donau-Ries 
 
 
Ostertag  
Regierungsrat 
 
 
Nr. 2 
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Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 
 
 
 

 


